
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/8/7 3R257/97k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.08.1997

Norm

GebAG §35 Abs1

GebAG §35 Abs2

Rechtssatz

Die Kumulierung der Tarifansätze nach § 35 Abs 1 und 2 GebAG ist auch bei Sachverständigen, für die ein Pauschaltarif

besteht, ausgeschlossen.

Anmerkung

0000030

Entscheidungstexte

3 R 257/97k

Entscheidungstext LG Feldkirch 07.08.1997 3 R 257/97k
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